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Ehrentafel.
Wir beabsichtigen, für die im Felde ge¬

fallenen Mitglieder des Gewerbevereins für
Nassau eine

Ehrentafel
einzurichten.

Wir bitten die Angehörigen bezw. die Lokal¬
vorstände , uns über die bisherigen und die
laufenden Verluste Mitteilung zugehen zu
lassen

Desgleichen sind wir gern bereit , auch über
Auszeichnungen

Eue Im Felde Vereinsmitgliedern verliehen
worden sind, im Nassauischen Gewerbeblatt
zu berichten.

Wir glauben , durch diese beiden Anregungen
den berechtigten Wünschen vieler unserer Leser
Rechnung zu tragen , und bitten , uns in diesem
Streben unterstützen zu wollen.

Die Schriftleitnug.

Mittelstandspolitik in Kriegszdten.
Wenngleich wir es für unsere Pflicht halten,

>im Rahmen unserer Tätigkeit zur Förderung
von Handwerk und Gewerbe den Kleinmut,
der sich in diesen schweren Tagen breitge¬
macht hat , und den Klagen, soweit sie unbe¬
rechtigt sind, entgegenzuarbeiten , so verkennen
wir nicht, daß der gewerbliche Mittelstand
außerordentlich schwer durch die Folgen des
-Krieges getroffen wurde . Das Thema der
„Mittelstandspolitik in Kriegszeiten " zu be¬
leuchten, erscheint uns eine ganz besonders
zeitgemäße und großes Interesse heischende
Aufgabe.

Prof . Dr . Waldemar Zrmmermann , Berlin,
hat diese Frage in der Zeitschrift „Soziale
Praxis - und Archiv für Bolkswohlfahrk " ein¬
gehend behandelt ; wir geben diesen Aufsatz,
wenn auch mit einigen Kürzungen , unseren

- Lesern gern zur Kenntnis . D . Red.
Die Fürsorge für die Lohnarbeiterschaft,

soweit sie unter dem Kriegsdruck leidet, ist
allenthalben ernsthaft am Werke; und vermag
sie auch nur die äußerste Not zu stillen, so
bedeuten die Hilfsinatznahmen von Reich!,
Achat und vor allem Gemeinden für den

vierten Stand eine wertvolle Stütze. Er ist
ja auch in Friedenszeiten meist nicht sanft
gebettet ; er kennt die schwere Last der Arbeits¬
losigkeit, der knappen Kost, der Borgwirtschaft,
des Mieterückstandes aus manchen früheren
Tagen und vermag sich infolge Vieser ab¬
härtenden Gewöhnung teilweise leichter in die
wirtschaftlichen Zwangslagen , die die Gegen¬
wart schafft, hinetnznfinden als andere Volks¬
schichten, die aus einer stetig geordneten , viel
besser gesicherten Lebenshaltung plötzlich durch
die Stöße des Krieges herausgeschleudert wer¬
den und das Gleichgewicht nicht wiederfinden
können, weil sie nie auf schmalem, schwanken¬
dem Wege balanzieren gelernt haben. Not
ist, sozialpsychologisch gesehen, durchaus ein
Relativbegrisf von 'sehr verschiedenen Härte¬
graden , die sich nach den subjektiven Lebens¬
gewohnheiten der Betroffenen richten. Die
relativ  schlimmsten wirtschaftlichen Not¬
stände, die der Krieg mit sich gebracht hat,
scheinen nach den -Beobachtungen der Hilfs-
ausschnsse in zahlreichen Gemeinden nüd
der Auskunftsstellen gemeinnütziger Organi¬
sationen den sogenannten Mittelstand ge¬
troffen zu haben.

Wir denken hier nicht bloß an den neuen
Mittelstand der dienstvertraglich ! angestellten
Privatbeamten , Pult - und Geistesarbeiter , die
aus ihren Stellungen tausendfach entlassen
wurden und sich stun mit ihren Familien,
denen eine gewisse Form der Lebensführung
zur anderen Natur , zur Selbstverständlichkeit
geworden ist, oft dem Nichts gegenübersehen f—
hier reichen immerhin den Organisierten die
verhältnismäßig reichen Unterstütznngskassen
und die gut ausgebildeten Stellenvermittlun¬
gen der Berufsverbände rasch die helfende
Hand ; sondern wir haben vor allem den
Mittelstand der selbständigen kleinen und mitt¬
leren Gewerbetreibenden , der Handwerks¬
meister, Ladeninhaber und Kleinfabrikanten
und ferner der vom Berliner Volksmund
„Sechserrentiers " getauften Hausbesitzer und
Hypothekengläubiger im Auge, die, kapital¬
schwach, ihren Besitz und ihr wirtschaftliches
Dasein auf eine  Karte -gesetzt haben und nun
das harte Spiel nicht durchhalten können.
Ihnen fehlen die bxim Verstechen der normalen
Barmittelzuflüsse unentbehrlichen Reserven,
über die der kapitalstarke Industrielle und
Großkaufmann im allgemeinen ausreichend -
verfügt . Wenn die alten Kunden ihre längst
fälligen Rechnungen nicht zahlen, weil sie im
Felde sind oder selber nichts übrig zu haben
erklären , die Lieferfirmen aber namentlich der
Rohstoff- und Halbzeugbranche schroff auf Er¬
füllung ihrer Forderungen dringen , wenn das
Lager an Fertigwaren sich unverkäyflich, ja
nnbeleihbar erweist, wenn neue Aufträge ans¬
bleiben oder das für ihre Ausführung nötige
Tuch, Eisen, Leder usw. nur noch „gegen so¬
fortige Kasse", womöglich !mit „Kriegszuschlag"
von 30 bis 100 Prozent auf die Preise „nach
Voreinsendung des Rechnungsbetrages ", „ohne
Gewähr für pünktliche Lieferfrist " hergegeben
wird , wenn Wechsel, zu deren Akzeptierung
sich kleine Gewerbetreibenden nur schweren
Herzens , nach Ueberwindung scheuer Bedenken
entschließen, jetzt bei vielen Lieferfirmen gar
nicht einmal mehr in Frage kommen oder
letztere die Protestierung des Wechsels ohne

Rücksicht auf die im Notgesetz nahegelegte
'Prolongationsfrist in aller Strenge betreiben:
dann muß der Boden dem Kleingewerbe¬
treibenden unter den Füßen wanken, und er
weiß oft nicht, woher er das Geld zur unauf¬
schiebbaren Zahlung von Gehältern , Löhnen,
Mieten und Steuern nehmen und wie er seine
Familie durchbringen soll. Er schränkt natür¬
lich seinen gesamten privaten Lebensbedarf
aufs äußerste ein und entzieht so den andern
Gliedern des Mittelstandes , den Lebensmittel¬
und Tabakläden , den Gastwirten , Buch- und
Schreibwarenhändlern , Schneidern usw., den
Verdienst. Unterbleiben die Mietezahlungen,
so zittert der kleine Hausbesitzer, ver Ver¬
walter und- Zinsenknecht seines Hypotheken¬
gläubigers ', der bisher von dem berühmten
„1 Prozent Ueberschuß" lebte, wählend der
Mieteeingang jetzt nicht einmal mehr für den
Zinsendienst langt , vor dem Quartalstermin,
an dem sofortige Fülligkeit der .Hypotheken¬
valuta oder strafweise Zins 'fnßerhöhung ver¬
tragsmäßig droht . Ist diese Gefahr auch
durch die Verordnung des Bunde-srats vom
18.August 1914 (vergl . Nr . 82 b. |®[.) gemildert,
so erhebt sich nun ans der andern Seite für
den Hypothekengläubiger die Sorge um seine
fälligen Zinsansprüche , aus deren Ertrag ge¬
rade auch viele, die sich zur Muhe gesetzt haben,
und Witwen ihren Lebensunterhalt decken oder
notwendige Zuschüsse entnehmen müssen.

Der traurige Reigen dieser Mittelstands¬
existenzen, deren 'Grundlagen der Krieg wirt¬
schaftlich zu unterwühlen beginnt , ließe sich
leicht noch weiter führen . Die erwähnten Bei¬
spiele genügen aber zur Erklärung , warum
ein großer Teil unseres „soliden Kleinbürger¬
tums " in schwere soziale Bedrängnis geraten
ist und, wenn ihm! nicht entschlossen geholfen
wird , immer tiefer hineingeraten und andere
mit Hineinreißen müß . Welches Elend schon
heute in diesen Kreisen hie und da brütet,
verrät wohl die Bestimmung der Arbeitslosen-
fürsorge der Berliner Gemeindeverwaltung,
wonach die Wochenunterstützung von 6 Mark
für beschäftigungslosgewordene Personen mit
Kindern nicht bloß Angehörigen des Arbeiter¬
und Angestelltenstandes , sondern auch! bedürf¬
tigen Kleingewerbetreibenden zustehen soll!
Wir iverden hier vor die Tatsache almosen¬
heischender Kleinkauflente und Handwerker ge¬
stellt, die wir sonst dem selbständigen Mittel¬
stand zuzurechnen pflegen.

An den selbständigen MittelstandsglrederN
ohne Kapital rächen sich in der Kviegsimrt-
schast vielfach allerdings nur gewisse alte
Sünden der F r i e d e n s z e i t doppelt und
dreifach : der Mangel an Solidarrtat
u n d g n t e r O r ganisati o n u n d d t e u n-
znlängliche Kredttwirtschaft , die
aus ungeordneter Buchführung und
nnp ü n ktlichem Abrc chnnngs - und

' stahlungswesen entspringt.  Solche
eingewurzelten organischen Schäden mittel-
ständlerischer Geschäftsführung lasjen sich
natürlich in Kriegszeiten nicht rasch heilen.
Vielmehr kann es jetzt nur darauf aukommen,
die außergewöhnlichen Schläge des! Kriegs
gegen die gesunden Existenzen, die in normalen
Zeiten auf ihre -eigene Tüchtigkeit sich verlassen
können, nach Möglichkeit zu parieren und die
von weiterblickenden MMePandsppliMrn
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längst geschaffenen Schutz- und Selbsthilfe-
vrganisationen mittels öffentlicher Unter¬
stützung auf breitere Kreise auszudehnen , um
sie widerstandsfähiger gegen die Kriegsnöte zu
machen.

'Dem Preiswucher , einem großen Notstand,
der sich bald benrerkbar machte und unter
Ausnützung der Kriegsnotlage von einzelnen
Rohstoffkartellen und Großhandelsverbänden
gegenüber dem 'Detaillisten versucht wird,
dürfte , wenn die Mahnungen der Handels-
kammern , des preußischen Handelsministers
und des „Kriegsausschusses der deutschen In¬
dustrie" nichts nützen sollten , sehr bald das
Einschreiten der Oberkommandos auf Grund
des Höchstpreisegesetzes ein Ziel setzen. Bisher
ist es' nur gegen die Lebensmittelkleinhändler
und 'Bäcker angewandt , obwohl diese vielfach
bei den Ansprüchen der Großhändler kaum
die oberste Preisgrenze innehalten können.
Verwarnungen von Mehl-Großhändlern sind
besonders in einem süddeutschen Kommando¬
bezirk erfolgt . Die vom Reichsamt des Innern
ungeordnete Aufnahme aller Vorräte von
Lebensmitteln und Bedarfs stoffen dürfte eine
vortreffliche Grundlage für die etwa not¬
wendig werdende Großpreis 'festsetzung liefern.
Auch die neugegründete Rohstoffabteilung im
preußischen Kriegsministerium wird ganz von
selbst zur Beschäftigung mit der Frage der
Großhandelspreise gelangen.

(Fortsetzung folgt .-

wohnungzmicte in Kriegszclten.
lieber dieses Thema ist in allen Tages¬

und Fächzeitungen schon außerordentlich viel
geschrieben worden , und doch hört und erlebt
man immer wieder die merkwürdigsten An¬
schauungen über Rechte und Pflichten von
Mietern und Vermietern . Wir halten es daher
fiir geboten, zu wiederholten Malen diese
Frage Uer tzst behandeln , über die das W. T. B.
amtlich folgende als Auffassung der Zentral¬
instanzen bezetchneten Ausführungen macht:

Die Kriegs 'zeit befreit den Mieter einer
Wohnung nicht von der Verpflichtung zur
pünktlichen Zahlung des Mietzinses , und die
Nichtzahlung zieht mit gewissen Einschrän¬
kungen, die zur Vermeidung von Härten ge¬
troffen find , auch während des Krieges recht¬
lich die gleichen Folgen nach sich wie in
Friedenszeiten , nämlich die Klage auf Zah¬
lung und Räumung und gegebenenfalls die
im Zwangswege durchgeführte Exmission. Es
würde mit der Aufrechterhaltung des gesamten
Wirtschaftslebens unvereinbar sein, auf einem
praktisch so bedeutsamen Gebiete ohne weiteres
und ohne gleichzeitige Regelung aller Folgen
eine Durchbrechung des bestehenden Rechts an¬
zuerkennen, und muß als gewissenlos bezeich¬
net werden, wenn in der Oeffentlichkeit immer
wieder die Behauptung aufgestellt wird , daß
die Kriegszeit die Verpflichtung zur Miets-
Zahlung aufhöbe . Ganz abgesehen davon , daß
damit den wirklichen Interessen des einzelnen
wenig gedient sein kann, da es sich in diesem
Falle naturgemäß nur um eine Stundung,
nicht aber um einen endgültigen Erlaß der
Zahlung handeln würde , Xst es auch ohne
weiteres offensichtlich, daß die Befreiung des
Mieters die Zahlungsunfähigkeit oes Ver¬
mieters , der Verzug oes Vermieters in der
Zahlung der Hhpvthekenzinsen wiederum die
Leistungsfähigkeit des Hypothekengläubigers
nach sich ziehen kann, und daß so in weit¬
greifender Wechselwirkung das ganze Wirt¬
schaftsleben beeinflußt werden muß , letzten
Endes wieder jurn Schaden des kleinen
Mannes , der an der Aufrechterhaltung der
wirtschaftlichen Ordnung ein starkes Interesse
hat . Deutschland fühlt sich stark genug, der
schwierigen Verhältnisse , wie sie durch den
Krieg geschaffen sind, auch ohne Moratorium,
dessen andere Staaten nicht entraten können,
Herr zu bleiben : ein Moratorium auf einem
wichtigen Teilgebiete ist nicht denkbar ohne ein
Moratorium weitesten Umfanges . Es ist ein
wirtschaftliches Unding, den Satz proklamieren
zu wollen : Jedermann kann ruhig wohnen
bleiben, auch wenn er seinen Verpflichtungen

aus dem Mietsvertrage nicht nachkommt. Ein
solcher Grundsatz würde nicht zuletzt von denen
ausgenutzt werden, die durchaus zahlungsfähig
sind, würde die böswilligen Zahler geradezu
züchten und die Gutwilligen schädigen.

Zum Schutz der Gutwilligen anderseits , die
beim besten Willen nicht oder nicht in vollem
Maße ihren Zahlungspflichten Nachkommen
können, haben die wirtschaftlichen 'Kriegsgesetze
des Reiches Vorschriften getroffen , die Härten
auszuschließen geeignet sind. Hierhin gehört
zunächst das' Gesetz, betreffend den Schutz der
infolge des 'Krieges an Wahrnehmung ihrer
Rechte behinderten Personen . Mieter , die selbst
am Kriege 'teilnehmen , können während des
Kriegszustandes nicht zur Zahlung oder Räu¬
mung der Wohnung verurteilt werden . Ohne
Verurteilung des' Mieters kann natürlich auch
seine Familie nicht exmittiert werden. Ist
der Mietvertrag .sowohl von dem jetzt i'm Felde
stehenden Familienvater wie auch von seiner
Ehefrau unterzeichnet worden , so kann die
Ehefrau — wenn sie überhaupt zur Räumung
der Wohnung gerichtlich! verurteilt werden
kann, was zweifelhaft ist — jedenfalls nicht
zwangsweise mit ihren Kindern aus der Woh¬
nung gewiesen werden : eine solche Zwangs¬
vollstreckung erachten, wie festgestellt worden
ist, die zuständigen Richter in Großberlin für
unzulässig.

Auch Me nicht sich Kriege befindlichen Mieter
werden gegen Unbilligkeiten durch, die Ver¬
ordnungen über die gerichtliche Bewilligung
von Zahlungsfristen und über die Folgen der
nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldfordc-
rung geschützt; wenn ihre Lage es rechtfertigt
und dem Vermieter kein unverhältnismäßiger
Nachteil daraus entsteht, kann solchen Mietern,
falls sie auf Zahlung des Zinses gerichtlich be¬
langt werden, ein Zahlungsaufschub bis zu
drei Monaten bewilligt werden . Wenn sie diese
Befristung nicht im Prozeß selbst erreichen,
bietet sich ihnen im Vollstreckungs'verfahren
zum zweitenmale die Möglichkeit, durch Aus¬
spruch des Vollstreckungsrichters für die Dauer
von längstens drei Monaten Aufschub zu er¬
halten . Auch ohne daß eine Klage des Ver¬
mieters erfolgt , kann der Mieter den Richter
zur Anerkennung seiner Notlage und zur Be¬
willigung der Frist anrufen . In gleicher Weise
kann der Richter den als Folge der Nicht¬
zahlung eingetretenen Rechtsnachteil : die Räu¬
mungspflicht des Mieters , bedingt oder un¬
bedingt beseitigen. Selbstverständlich ist es
hierbei , daß der Eintritt der vorstehend skiz¬
zierten Rechtswohltaten nicht von selbst erfolgt,
sondern von der ' Initiative der Beteiligten
abhängig ' ist, deren Antrag die Voraussetzung
für den Eintritt bildet.

Aber selbst wenn alle diese weittragenden
Machtbefugnisse der Gerichte nicht zur Beseiti¬
gung aller Härten aus 'reichen sollten, liegt
für den nicht zahlungsfähigen Mieter noch
kein Grund vor zu verzagen . Denn letzten
Endes ist es Pflicht der Gemeinden, den Be¬
dürftigen Obdach zu verschaffen. Daß die Ge¬
meinden dieser Pflicht gegenüber denjenigen,
die sie rechtzeitig in Anspruch nehmen , in
befriedigender und weitherziger Weise nach-
kom'men, dafür wird seitens der Aufsichts¬
behörden mit allen Machtmitteln Sorge ge¬
tragen werden.

Soweit die amtliche Darstellung . Die Ge¬
meinden werden sicherlich, auch ohne daß die
Aufsichtsbehörden ihre Machtmittel einzusetzen
brauchen, allen gesetzlichen Pflichten bereit¬
willig nachkomMen.

Es wird sich dabei allerdings nur um be¬
dürftige Familien handeln , nicht um solche,
die den Krieg zum Vorwand nehmen, sich
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu ent¬
ziehen, obwohl es ihnen an den Mitteln zur
Zahlung der Miete nicht gebricht., ' Solche
Fälle sollen keineswegs selten sein. Ueber die
Verpflichtung der Ehefrau , deren Mann ein-
gezoaen ist, den von ihr Unterzeichneten Miets-
Vertrag zu erfüllen , wenn sie nachgewiesener¬
maßen über ausreichende Mittel verfügt , sind
-von den zuständigen Gerichten in Groß-
Berlin verschiedenartige Entscheidungen gefüllt
worden.

Alles , was das Wirtschaftsleben vor Schä¬
den bewahrt , dient der Stärke des Vaterlandes
und erleichtert ihm den Sieg über die Feinde.

ZahIulMverbot gegen englanä.
Zuist Zahlungsverbot gegen England schreibt

die „ Nordd . Allgem. Zeitung ",: England hat be¬
kanntlich in dem wirtschaftlichen Kriege, den
es gegen uns führt , zu Mitteln gegriffen , die
bisher bei anderen Nationen nicht üblich ge¬
wesen sind. Seinen prinzipiellen und allge¬
meinsten Ausdruck findet der englische Stand¬
punkt in dem Verbote des Handels mit dein
Feinde . Jeder Handel mit Personen , die in
Deutschland wohnen, ja auch jeder .Handel mit
Deutschen, die in neutralen europäischen Staa¬
ten wohnen , jede Warenlieferung nach Deutsch¬
land und jede Zahlung nach Deutschland wer¬
den in England als Verbrechen bestraft.

Gewiß ist das englische Vorgehen nicht ge¬
eignet, unserer Volkswirtschaft ihre Wider¬
standskraft zu nehmen , und ini Ergebnis wird
Englands Handel vielleicht schwerer geschädigt
als der unsere.

Aber mit Recht ist in weiten Kreisen un¬
seres Volkes die Frage aufgeworfen worden,:
ob wir den uns zugedachten Schlag einfach
hinnehmen oder ob wir nicht besser Vergeltung
üben sollen. Immer allgemeiner ist ein Zah¬
lungsverbot gegen England verlangt worden.

Eine Bundesratsverordnung vom 30. Sep¬
tember trägt dem Rechnung.

Man ging davon aus , daß, es nicht ange¬
bracht wäre , wenn von deutscher Seite noch
weiterhin während des Krieges nach England
gezahlt würde , während wir von dort nichts
zu erwarten haben. Es würde die Fortsetzung
unserer Zahlungen Nach England nunmehr
nicht nur eine wirtschaftliche Schädigung für
uns sein, sondern auch unserer nationalen
Würde zuwiderlaufen . Hierbei ist die Frage
erhoben Worden, ob man lediglich das sogen.
Gegenmoratorium England gegenüber zu ver¬
stärken habe, in dem Sinne , daß der deutsche
Schuldner sich bis auf weiteres gegenüber dem
englischen Gläubiger auf eine Stundung , einen
Zahlungsaufschub berufen könnte, oder ob man
dem deutschen Kaufmann , der Geld nach Eng¬
land schuldet, statt auf eine bloße Stundnngs-
einrede nicht viel mehr . auf ein Verbot und
dainit auf eine Art höhere Gewalt verweisen
solle, Wenn er England gegenüber die Zah¬
lung verweigert . Ein bloßes materiellrecht-
li-ches Gegemnoratorium , eine bloße Inschutz¬
nahme des deutschen Schuldners würde zweifel¬
los eine genügende Vergeltungsmaßnahme
gegen England nicht darstellen . Eine solche
Maßnahme würde auch allen den Schuldnern,
welche tatsächlich in ihrer Existenz abhängig
sind von englischem Kapital , von englischen
Agenten, keinen genügenden Schutz gegen diese
gewähren . Es würde ferner , solange Zahlung
nach England geleistet werden darf , eine ge¬
wisse Unsicherheit, wie man sich hinsichtlich der
Zahlungsverpflichtungen zu verhalten habe-
ähnlich wie unter dem jetzigen prozessualen
Gegenmoratorium , auch weiterhin bestehen
bleiben, und gerade diese Unklarheit der Ver¬
hältnisse wird von den Agenten der englischen
Gläubiger auf das Rücksichtsloseste ansgebeutet.

Nur ein Zahlungsverbot,  auf das
sich der deutsche Kaufmann , der deutsche
Schuldner berufen kann, 'versetzt ihn in die 'rich¬
tige Stellung gegenüber seinem englischen
Gläubiger oder dessen Agenten.

Es ist nicht zu verkennen, daß es Fälle
geben kann, wo Zahlungen nach England eine
Notwendigkeit sind, sei es, um dortigen Deut¬
schen eine Unterstützung zu gewähren oder um
deutsche Filialen in England zu unterstützen-
sei es, um wirkliche Werte für unser natio¬
nales Vermögen zu erlangen oder sicherzu-
stellen. Solchen Sonderfällen trägt die Ver-
'ordnung Rechnung, indem sie den Reichs¬
kanzler ermächtigt , Ausnahmen  zu bewil¬
ligen . .Tie Ausnahme bezüglich! der Unter¬
stützung Deutscher in England ist in die Ver¬
ordnung selbst,ausgenommen worden . Im üb¬
rigen erstreckt sich das Verbot auf jede Art
der Zahlung oder Ueberweifnng von Geld wii>
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Wertpapieren nach England -oder dessen Be¬
sitzungen, gleichviel, ob die Zahlung direkt oder
mittelbar auf dem Wege Mer ein neutrales
Land erfolgt . Tie wissentliche Zuwiderhand¬
lung gegen das Verbot ist mit Gefängnisstrafe
bis zu 3 Jahren und mit Geldstrafe bis zu
60 000 Mark bedroht.

Selbstverständlich läßt dieses Zahlungsver-
bot das Recht des Gläubigers als solches be¬
stehen, die Schulden sind nicht erlassen, son¬
dern nur bis auf weiteres gestundet. Tiefe
Stundung aber ist nicht für Geldforderungen
ausgesprochen, auf deren Erfüllung sich das
Verbot beschränkt, sondern sie ist auf ver¬
mögensrechtliche Ansprüche aller Art ausge¬
dehnt . Eine Verzinsung während der Dauer
der Stundung braucht nicht geleistet zN wer¬
den ; soweit Zinsen für die Zeit vor der Fällig¬
keit der Forderung geschuldet werden , laufen
sie bis zur Fülligkeit weiter . Die Protcst-
erhebung wird bei .Wechseln, die unter das
Zahlungsverbot fallen , solange die Verord¬
nung in Kraft ist, Hinausgeschvben. .Hat der
Schuldner ein Interesse daran , sich alsbald von
der Schuld zu befreien , so kann er zu diesem
Zweck den geschuldeten Betrag bei der Reichs¬
bank hinterlegen.

Es war zu berücksichtigen, daß eine große
Zahl deutscher Geschäftsleute es bereits seit
dem Ausbruch des Krieges und insbesondere
seit dem Belänntwerden des englischen Zah¬
lungsverbots es abgelehnt hat , noch nach
England zu zahlen . Auch diese bereits ein¬
getretene Zahlungsverweigerung ist nachträg¬
lich gebilligt worden : etwaige an sich bereits
eingetretene Verzugsfolgen sind wieder aufge¬
hoben. ©ine weitere Bestimmung, welche be¬
sagt, daß die Stundung auch gegenüber
dem ErWerber der Fordernng  ivtrkt,
soll verhindern , daß Inländer Forderungen
aus England erwerben und gegen die deut¬
schen Schuldner einziehen. Es muß daher vor
dem Erwerbe von Forderungen , deren Gläu¬
biger in England wohnen , auf das dringendste
gewarnt werden . Sie können gegen den Schuld¬
ner während des Krieges nicht geltend gemacht
werden . Dem Erwerber ist gleichgestellt, wer
eine Forderung an einen Engländer bezahlt
und hierdurch aufgrund eines bestehenden
Rechtsverhältnisses einen Erstattungsanspruch
gegen den Schuldner erwirbt ; auch er kann
diesen Erstattungsanspruch während des Krie¬
ges gegen den Schuldner nicht geltend machen.

Besondere Klarstellung bedurfte die Frage,
wie cS mit hiesigen N i e d e r l a ss n n g e n von
solchen Unternehmungen gehalten werden soll,
die in England ihren Hauptsitz haben . Rach
dein Zwecke des Vorgehens kann es sich nur
darum handeln , Zahlungen nach England oder
dessen Kolonien oder Besitzungen zu verhin¬
dern und Forderungen voll Personen oder
Unternehmungen , die in diesen Gebieten ihr
Geschäft treiben , zu stunden. Nach England
soll weder mittelbar noch unmittelbar geleistet
werden . An hiesige Niederlassungen englischer
Unternehmungen , mögen sie in englischen oder-
deutschen Händen sein, soll auch weiterhin ge¬
zahlt werden müssen, vorausgesetzt, daß die
Forderungell ill dem inländischen Be¬
triebe  dieser Unternehmungen entstanden
sind. Gasrechnungen z. B. sollen an die deut¬
schen Niederlassungen englischer Unternehmun¬
gen wie im Frieden gezahlt werden . Ties ist
im Grunde selbstverständlich, solange man die¬
jenigen , die ilnter uns wohnen und gewerblich
tätig sind, auch weiterhin bei uns wohnen
und wirtschaften lassen will . Auch England
hat seiil Zahlungsverbot nur in diesem terri¬
torialen Sinne erlassen. Es kommt darauf an,
daß das Geld nicht nach, England gehen darf'
Tie Abführung der eingenommenen Gelder
nach dem Mutterland ist natürlich den hie¬
sigen englischen Filialen verboten . Man hat
sie in der Hauptsache bisher durch Bestellung
einer Ueberwachung nach der Verordnung vom
4. September 1914 zu verhindern gewußt.

Scharf zu trennen von den erwähnten
Fällen sind diejenigen , bei denen es sich um
eine Agententätigkeit im Aufträge
von Gläubigern in England han¬

delt.  Die Forderungen , die solche Personen
einzuziehen versuchen, sind nicht int Betriebe
der hiesigen Niederlassungen entstanden . Sie
fallen daher unter das Verbot , d. h. es darf
nicht an den Agenten des englischen Gläu¬
bigers gezahlt werden, weil dies eine mittel¬
bare Zahlung nach England bedeuten würde,
und der Agent selbst darf sein Geld nicht nach
^England abführen.

Eine besondere Vorschrift ist mit Rücksicht
auf die überseeischen Geschäfte deutscher Kauf¬
leute getroffen . Infolge der kriegerischen Er¬
eignisse, z. B . infolge der Beschlagnahme von
Waren , der Schließung deutscher Geschäfts¬
filialen im Ausland , ist es leicht möglich, daß
Wechsel, die auf ausländische Kunden oder
sonst auf das Ausland gezogen sind, gegen¬
wärtig nicht zur Einlösung gelangen . In
solchen Fällen sollen auch die in Deutschland
befindlichen Niederlassungen englischer Gesell¬
schaften bis auf weiteres nicht berechtigt sein,
wegen der Nichteinlösung der Wechsel Rück¬
griffsansprüche wechselrechtlicher oder zivil¬
rechtlicher Art in Deutschland geltend zu
machen.

Von den übrigen Bestimmungen der Ver¬
ordnung wäre noch zu erwähnen , daß Ueber-
tretungen von Ausfuhrverboten , sofern die
Waren nach England gehen sollen, unter-
strengere Strafen gestellt sind, als gewöhnliche
Uebertretungen von Ausfuhrverboten.

Tie Regierung ist überzeugt , daß sie mit
diesen durch die Vergeltung gebotenen Maß¬
nahmen auf das volle Verständnis der deut¬
schen Geschäftswelt rechnen kann, die in allen
nationalen Fragen eine wahrhaft patriotische
und großzügige Gesinnung bekundet und auch
tatkräftig bewiesen hat.

Äukruk
2m  fördcrutig der Nattämlchm

KnegsoerflctKrung.
So segensreich die Nassauische Kriegsversicherung

werken wird , so nmß sie doch gerade da versagen,
wo sie am notwendigsten wäre, nämlich dann , wenn
es sich um Familien von Kriegsteilnehmern han¬
delt, welche schon jetzt mit der Not des Lebens zu
kämpfen haben und nicht einmal in der Lage sind,
die geringen, zur Versicherung ihres Ernährers not¬
wendigen Beträge auszubringen . Vorzugsweise sind
dies die kinderreichen Familien . Hier muß die
Wohltätigkeit einsetzen. Die Direktion der Nass.
Landesbank wendet sich an alle Wohltäter mit der
Bitte , nach solchen Familien Umschau zu halten
und diesen durch Lösung von Anteilscheinen eine
große Sorge abzunehmen. Hier kann schon mit
kleinen Beträgen viel Gutes getan werden. Ein
Anteilschein kostet zehn Mark . Wem geeignete Fälle
nicht bekannt sind, kann die Auswahl der Direktion
der Nassauischen Landesbank überlassen, welche in
Gemeinschaft mit dem Roten Kreuz und der Armen-
verwaltung solche, Familien ausfindig machen wird
Dce Einzahlungen zu diesem Zwecke können bei der
Hauptiäße der Landesbank in Wiesbaden und bei
sämtlichen Stellen erfolgen. Besondere Wünsche
werden berücksichtigt.

Bekanntmachung,
bclreffenü öejwnstäncke, welche bei llen tzämpfenclen

Gruppen erwünscht stuck.
Augenblicklich sind bei unseren kämpfen¬

den Truppen folgende Gegenstände besonders
dringend erwünscht und sollen möglichst schnell
ins Feld gesandt werden:

1. Zigarren , Zigaretten , Tabak '(Pfeifen ),
Zigarrentaschen Geldtaschen, Brustbeutel,
Brieftaschen , Konserven, Schokolade, Kakao,
Bonbons , Lebkuchen, kondensierte Milch,
Bouillonkapselu , Suppenwürfel , Gemüsekon¬
serven, Dauerwurst , geräucherte Fleischwaren,
Rotwein , alkoholfreie Getränke.

2. Wollene Strümpfe , Unterjacken, Hosen¬
träger , Leinwand und Barchend zu Fußlappen
(baumwollener Fußlappe,istosf ), Taschentücher,
Pulswärmer , Ohrenschützer, graue gestrickte
Wollhandschuhe, wollene -Leibbinden.

3. Taschenmesser, Löffel, Notizbücher, Post¬
karten , Briefpapier , Briefumschläge, Bleistifte
mit Schonern , Zahnbürsten , Zahnpulver , Zahn¬
seife. Seife , Seifendosen , Stearinkerzen , zu¬

sammenlegbare Handlaternen , Haarbürsten mit
'rr ^ 'Aonspiegel , Streichhölzer mit)

Metallhulse , kleine Nähkästen (enthaltend
Zwirn, _Knöpfe, Band , Nadeln , Haken, Oesem
und Fiugerhüt ), endlich Sicherheitsnadeln.
. Ich bitte alle Gaben, sowohl die von Ver¬

einen wie von einzelnen Gebern gespendeten,
den Sammelstellen der Vereinigungen vom
Roteil Kreuz und der Ritterorden zuzuführen,
von denen sic gesammelt an die in jedem
Armeekorpsbezirk am Sitze des stellvertreten¬
den Generalkommandos errichteten Abnahme-
stellen für . freiwillige Gaben weiter gesandt
werden . Die Gaben können auch unmittelbar
an die staatlichen Abnahmestellen gegebenwerden.

Berlin,  den 22.  September 1914.
Stellvertretender Militärinspc kte ur

der freiwilligen Krankenpflege.
Fürst v. H a tzf e l d t, Herzog zu T r a che w

b e r g.
R. A. 23. 9 .14.

feicipoft.
. Fcldpostanstalten klagen dauernd ausi
dav lebhafteste über die mangelhafte Ver-!
Packung der in der Heimat aufgelieferten Feld-i
postbriefe mit Schokolade, Zigarren , Puls -'
Würmern, Strümpfen und dergleichen. Jn -i
solgedesseu erhalten die Feldpostanstalteii viele!
Tau,ende solcher Seuduugcn mit beschädig¬
tem Inhalt , oder aus denen der 'Inhalt über-
hlanpt herausgefallen ist, so daß mit dein
Miefe nichts mehr augcfaugeu werden kann.
Es muß daher den Absendern immer nur)
wieder dringend angerate,l werden, für eine
der langen Beförderungsstrecke und depi
Schwierigkeit der Feldposttransporte ange -'-
m c s s c n e V e r p a cku n g zu sorgen Die!
Feldpostwarenbriefe müssen unbedingt einest
Umschlag ans dauerhafter Pappe oder aus
festeni, starkenk Papier erhalten . Außerdem,
empfiehlt sich sehr eine feste BerschnürmE
mit Bindfaden . Der vielfach benutzte KlammeM
Verschluß der Feldpostbriefe allein ist unzu«
reichend, da er sich unterwegs löst.

R. A. 24. 9. 14.
lieber geringfügige Geivichtsüberschreitun-

gen bei den Feldpostbriefen , deren Meistge-
wicht bestimmungsgemäß 250 Gramm beträgt-
werden die Postanstalten fortan hinwegsehem

R. A. 24. 9. 14. '

weniger öefangenenaubeit.
Der preußische Justizminister hat sich da<

Mit einverstanden erklärt , daß die .Herstellung
aller bisher von den Gefängnisanstaltev
seines Geschäftsbereichs gelieferten Gebrauchs
gegenstände für die staatlichen Verwaltungen
aller Art während des Krieges dem freier
Handwerk übertragen wird . Mit Rücksicht au'
die Materialbestände werden jedoch die der
Gefängnissen bereits vorliegenden Austrüg
noch von diesen erledigt.

Aus den loUalDtielneu*
Biebrich.

Die Versammlung des G e w e r t c n c r c i it j
am 5. Oktober hatte sich eines guten Besuches zu er<
freuen . Der Vorsitzende, Herr Kunstschlosscrmeistc,
Denscr, cröffneie die Versammlung und gedachte
zunächst des aus denr Felde der Ehre gefallener,
Zentralvorstandsmiigliedes , des Herrn Landesbank,
rats Reich , der sich durch seine hingehende Tätig¬
keit für die Sache der Gewerbevereine große Ver-
dienste erworben habe. Ganz besondere Aner¬
kennung widmete der Vorsitzende dem verstorbener
Vorstandsmitglied , Herrn Lackierermcister B o l z.
welcher durch feine jahrelange Tätigkeit im hie
sigen Verein insbesondere durch die pünktliche nnk
gewissenhafte Führung der Kassengeschäfte, dnrck
feine unermüdliche Vertretung der Handwerker-'
intcressen sich ein bleibendes Andenken im Verein er¬
worben habe. Die Versammlung ehrte das Andenken
durch Erheben von den Sitze» . Anstelle des ver¬
storbenen Kasscnführers wurde Herr Schreine^
meistcr G . Schipp als Kassierer und Herr Architey
Schenk als Vorstandsmitglied gewählt . Die Vep
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Sammlung nahm daraus den Antrag des Vorstandes,
jedes Mitglied , sobald cs eingezogen ist , mit einem
Anteilschein [in die Kriegsversichernng aufzu¬
nehmen , einstimmig an , und der Vorstand wurde
beauftragt , das Weitere zu veranlassen . Eine An¬
zahl Meldungen sind durch die Angehörigen schon
eingegangen , und es wäre zu wünschen , dasz: alle
Mitglieder zur Anmeldung kommen , damit keiner
übersehen werde . Herr Friseur Lauer übermittelte im
Aufträge der Familie Bolz den Dank für die
seitens des Vereins bewiesene Teilnahme . Der Vor¬
sitzende sprach dem Ehrenvorsitzenden , Herrn Bür¬
germeister a . D . Wolfs , die herzlichsten Glück¬
wünsche des Vereins , anläßlich seines 70 . ®Cf
burtstages aus , und alle stimmten in das Hoch
'aus den verdienstvollen langjährigen Vorsitzenden
freudig ein . Daraus hielt Herr Rektor Grünc-
wald einen mit großem Beifall ausgenommenen
hochinteressanten Vortrag über die .„ Vorgeschichte

'des europäischen Krieges " .
Schivauheim a. M.

Der Vorstand des Lokalgewerbevereins hat be¬
schlossen, der hiesigen Zentrale für Kriegsfürsorge
100 M . zu überweisen.

Nied
Der Lokalgewerbeverein hat 100 M . der hiesigen

Hilfskommission für Kriegs - Familicnfürsorge über¬
wiesen.

Verdingungstermin für die Lieferung von
„verzierten Pferdedecken pp." für die Leichen-
wagcnbcspannung (Los 1 u . 2) ist Freitag , den
23. Oktober 1914 , vorm . 9 Uhr. Die Angebots-
Unterlagen werden Friedrichstraße 19 , Zimmer 13,
abgegeben.

Städtisches Hochbanamt Wiesbaden.

Neubau der Laudcsbaukstelle zu Nassau
Verdingung

Die Ausführung der a) Zimmerarbeiten , b)
Dachdeckerarbeiten , c) Spenglerarbeiten ist zu ver¬
geben . Die Zeichnungen liegen während der Büro¬
stunden im Landeshaus , Zimmer 58 und in Nassau
im Büro der vrtlickien Bauleitung (Rathaus ) zur
Einsicht ans , woselbst auch Angeb 'vtssvrmularc zum
Betrage von 50 Psg ., solange der Vorrat reicht , er¬
hältlich sind . Angebote sind verschlossen und nnt
entsprechender Aufschrift versehen , bis Montag , den
26 . Oktober 1914 , vorm. 11 Uhr, an den Unter¬
zeichneten , Landeshaus , Zimmer 57 , einzureichen,
wo auch die Oeffnung der Angebote in Gegenwart
der erschienenen Bieter stattfindet . Zuschlagsfrist:
30 Tage.

Wiesbaden,  den 15 . Oktober 1914.
Der Landesbaumeistcr . I . V . : Flcinert.

ffWMM Irsch
rj 3 „ c t - iFenster u. lurenrabrik.

Telefon 5 BrCttöIl Telefon 5
(Baden)

empfehlen

Fensterrahmen
Haustüren , Treppen

Parkettböden

Eichenholz
in albn Dimensionen
und zu allen Zwecken

StaffetoMt tötlitJtinliittii,Acht
empfehlen ihre seit 10 Jahren best bewährten Kunststcin-
fabrikate für Innen - und Anstcnarchitektnr, frei¬
tragende und feuersichere Trcppenanlagcn , Denk¬
mäler , Grabeinfassungcn rc. unter Anwendung jeder
Bearbeitungsweise in Granit , Sandstein , Basalt -Lava,
Muschelkalk, soivic allen anderen Steinsorten unter
Verwendung des betreffenden Natursteins , welche ans eigener
Steinbrechanlage zweckentsprechend gemahlen wird. —
Für Borsatzbctou und Stcinputz alle bewährten
Steinmahlungen . Terrazzolörnnni , n. Stciniande

' in allen Farben . Beste Referenzen von Behörden n. Privaten.

Falkensteiu.
Der Lostrlgewerbeverein hat beschlossen, sämt¬

liche zur Fahne einberufenen Vereins Mitglieder vom
1. Juli ab von den Beiträgen zu befreien und die¬
selben mit fe einem Anteilschein bei der Nass.
Kriegsversicherung einzukaufen.

Michelbach
Der Lokalgewerbeverein hat 60 M . zur Unter¬

stützung bedürftiger Angehöriger von im Felde
stehenden Mitgliedern bewilligt.

Breithardt
Dem Kreisverein vom Roten Kreuz in Langen-

schwalbach wurden aus der Kasse des Lvkalgewerbe-
vereins 20 M . überwiesen.

handwerKsKammer Wiesbaden.
Die stellvertretende Militär -Intendantur des

18 . Armeekorps legt Wert auf nachstehende Ver¬
öffentlichung in den Tages - und Fachzeitungen:

Bei der Bereitstellung des umfangreichen Rc-
servebcdarfs werden an die Unternehmer auch in fi¬
nanzieller Hinsicht erhebliche Anforderungen ge¬
stellt , da sie meist große Summen für baren Ein¬
kauf von Rohstoffen und Bezahlung von Arbeits¬
löhnen vorlegen niüssen.

Um die Heereslieferanten nach Möglichkeit in
ihren Leistungen zu unterstützen und noch weitere

Kreise von Unternehmern an den Lieferungen zu
beteiligen , ioird [allgemein bekannt gegeben , daß auch
schon Teillieferungen von den Bekleidungsämtern
und sonstigen Dienststellen angenommen und sofort
nach der Abnahme bezahlt werden können.

Bei besonders dringlichen Lieferungen können
den Lieferanten aus hinlänglich begründeten Antrag
auch Vorschüsse .gewährt werden , um ihnen Mittel
zur Deckung der Wsten für die Herstellung der
Waren in die Hand zu geben.

Derartige Vorschußanträge sind stets an die
Dienststellen zu richten , welche die Bestellung aus - .
gegeben haben.

Hierbei wird noch daraus hingewiesen , daß An¬
gebote aus Lieferung von Armce - Bekleidungs - uiÄ
Ausrüstungsstücken , sowie Gesuche von Schneidern,
Schuhmachern , Sattlern usw . um Beschäftigung
nicht an die Intendanturen , sondern an die Be-
Ueidnngsäinter zu richten sind . Da zur Zeit für das
18 . Armeekorps noch kein Bekleidnngsamt einge¬
richtet ist, kommen als nächstgelegene die Aemter
Kassel , Koblenz , Karlsruhe und Straßburg i . E
in Betracht.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden,  den 15 . Oktober 1914.

Tie Handwerkskammer:
I . !A.:

Ter stellvertretende Vorsitzende : Der Syndikus t
H . C a r st e n s . S chr o c d e r.

Feststehende und fahrbare

»Motore»
für Benzin , Benzol  und dergleichen,

V einfache , kräftige Konstruktion
9 liefert billig der

Wtn-NGrrWe Wemmn
Ludrmgshütte

Parkettfabrik Langenargen ,914.,®c9tl'h,bcti853‘1 Telephon Nr . 1.
Alle Arten

Riemen -u .Parkettböden
Spezialität:

Feinste Tafelparketts.
Durch und durch gedunkelte Eichen¬
hölzer. — Parkett mit Nut und Feder
in Asphalt nach Patent „Theissing"
für Baden , Württemberg , Elsaß und
Rheinpfalz . — Mit Harzöl impräg¬

nierte Buchenriemen.

Christian StnmcKI Sohn,SÄ
Sprendlingen , Kheinhessen.

t --v PSosten , Röhren , Krippen ,Zaun-
| -<v p *f (Tt n . Wingerts , Zementleichtsteine,
UVlUlt KeIlerlagersteine fZemeutdielen

Wir bitten , sich bei allen Einkäufen , die Sie ans Grund
dieser Inserate machen, auf das

RaMuische Gewerbeblatt
beziehen zu wollen.

ollfitieiii11 in Holz undEisßr
Zug -Jalousien,

Noll -Jalousien , Roll¬
schutzwände , lgurt-
rvickrler liefert billigst

GabrielA.Genier
Mainz :: Telefon 36b

aller Art,
als Spezialität : Bau - u.
Maschinenguß n. Modell
und Schablone , in bester
Ausführung , roh und
bearbeitet, liefert billigst

Eisengießerei

Limburg/L.

WiimeriliigWiinkt
Kassktten

baut gegen F -u-r u. Einbruch
H Siefeple
KaTTetifcbrarthfabrih

Lahr in Baden . Preisliste frei

Rohrmaifen
jeder Art liefert billigst

Rohrgewebefa brlk

Hch. Benyl, Gimbsheim
Rheinhessen

Telefonr . AmtGuntersblumU

ssasaangfssasraas

Türschoner
aus nur bester Qualität

Celluloid
(Keine Pappe - Einlage)

3n allen färben, fafonen,
Breiten& Längen&nach

jeder Zeichnung ausgefübrt
Wiederverkäufer

erhalten hohen Rabatt I
Man verlangePreislisteand

MustersendungohneVerbindlichkeit
Ed . Jsenmann
Bruchsal (Baden)

f ülltet  il adi-hhlefet. GeteerRsthaiEBlUcbet“,ÄftSSSf.TiSrpS's QniD«“»
unterirdisch hestvorgerichtete , leistungsfähigste Grube des CauberReviers,
elektr .Betrieb , bedeutende Produktion — Grösse des Grubenfeldes 4370000qm
— liefert Cauber Schieier — preisgekrönt Düsseldorf 1902 — in vorzüg¬
lichster Qualität u . Sortierung roh , behauen und in geschnittenen Schablonen
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